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Ein Arbeitgeber gibt dem Arbeitsmarktservice eine offene Stelle bekannt und gibt als Einstiegsgehalt für Männer 1.200,- € und für Frauen 1.000,- € an. 
Ein Musterbeispiel dafür, dass auch 30 Jahre nach Inkrafttreten jener gesetzlichen Bestimmungen, die Entgeltgleichheit für Frauen und Männer verlangen, die Realität am Arbeitsmarkt anders ausschaut.
Hartnäckig halten sich Rollenstereotype vom Mann als Familienerhalter und Ernährer, die eine höhere Bezahlung scheinbar rechtfertigen. Hinzu kommt, dass sich Frauen bei Gehaltsverhandlungen oft zu bescheiden verhalten und weniger verlangen als männliche Mitbewerber.

Dennoch gilt: ArbeitgeberInnen sind verpflichtet für eine gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit männlichen und weiblichen MitarbeiterInnen dasselbe Entgelt zu bezahlen, da nur sie Kenntnis über die Löhne ihrer Beschäftigten haben. 
Meist erfahren Betroffene nur zufällig, dass sie bei der Bezahlung diskriminiert werden, da in Österreich keine Transparenz bei der Entlohnung herrscht, sondern die Höhe des Entgelts in den meisten Betrieben „Geheimsache“ ist.
Dies erschwert die Durchsetzung des gesetzlich verankerten Rechts auf Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Entgelt, das im Fall eines Verstoßes den Anspruch auf die Bezahlung der Differenz für die vergangenen drei Jahre vorsieht.
Daher fordern jene Institutionen, die mit der Verbesserung der Situation von Frauen in der Arbeitswelt befasst sind, wie die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Arbeiterkammer, die Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Offenlegung der Einstiegsgehälter in Betrieben als Voraussetzung, für die Durchsetzung des Rechts auf Gleichstellung von Frauen beim Entgelt.
Dies ist beispielsweise in Schweden der Fall, wo seit 1994 im Gleichbe-handlungsgesetz eine Bestimmung zur Erhebung der Löhne und Gehälter unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Merkmale verankert ist. ArbeitgeberInnen sind einerseits verpflichtet, das Entgelt von Frauen und Männern in vergleichbaren Positionen zu vergleichen und andererseits das Verhältnis von Löhnen von frauendominierten Lohngruppen mit denen männerdominierter zu vergleichen, um ungerechtfertigte Unterschiede bei der Bewertung fest zu stellen.
Darüber hinaus sind ArbeitgeberInnen verpflichtet, positive Maßnahmen zur Umsetzung von „Equal Pay“ zu ergreifen. Mit der Überwachung dieser gesetzlichen Verpflichtung wurde die Ombudsstelle für Gleichbehandlung betraut, diese stellte fest, dass es sich dabei um eine effiziente Maßnahme zur Durchsetzung des Rechts auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit handelt. 
Neben unterschiedlichen Einstiegsgehältern gibt es weitere Faktoren, die im Ergebnis dazu führen, dass in Österreich Frauen um mehr als ein Drittel weniger verdienen als Männer.

Frauen leisten einen Großteil der unbezahlten Arbeit im Haushalt und in der Kindererziehung, wodurch ihnen eine Vollerwerbstätigkeit oft verunmöglicht wird, nicht zuletzt mangels flexibler Arbeitszeiten und Kinderbetreuungseinrichtungen. Mehr als 40 % der unselbständig beschäftigten Frauen in Österreich arbeiten in Teilzeit (Männer 6,5%). Als Teilzeitbeschäftigte werden sie in den Betrieben bei Fortbildung Beförderung und Bezahlung vielfach benachteiligt.
Karenzbedingte Abwesenheiten aus dem Erwerbsleben wirken sich negativ auf die Berufslaufbahn von Frauen aus und werden für die Vorrückung bei der Entlohnung nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, dass Frauen nach ihrer Rückkehr oft abqualifiziert werden und nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehren können, obwohl ihnen eine gleichwertige Tätigkeit zustünde.
Die Tatsache, dass traditionsbedingt überwiegend Frauen die Kinderbetreuung übernehmen, behindert sie auch beim beruflichen Aufstieg, womit ein weiterer Grund für die ungleiche Einkommenssituation genannt ist: der geringe Frauenanteil in Führungspositionen, die vertikale Segregation am Arbeitsmarkt.
Auch kinderlose Frauen erleben vielfach, dass sie an einem bestimmten Punkt ihrer Karriere an die „gläserne  Decke“ stoßen. Als Grund dafür reicht allein das Geschlecht. So gibt es für eine Vielzahl von Diskriminierungen keinen anderen Grund, wie von der WU Wien im Rahmen einer Langzeitstudie, die die Berufslaufbahn von WU-AbsolventInnen über 10 Jahre begleitete, festgestellt wurde. (Hermann/Praschak/Strunk 2005).
Nach wie vor gibt es eine geschlechtsspezifische Teilung des Arbeitsmarktes, wenn es um die Berufswahl geht. Traditionell weibliche Berufe  wie Einzelhandelskauffrau, Friseurin oder Bürokauffrau, die von 60% aller Frauen gewählt werden, stehen am unteren Ende der Entlohnung. Junge Frauen, die andere Berufe ergreifen wollen, stoßen vielfach auf Unverständnis und Ablehnung seitens der ArbeitgeberInnen.
Mit ein Grund für die schlechtere Entlohnung von „Frauenberufen“ ist, dass Fertigkeiten, die eher Frauen zugeschrieben werden, weniger hoch bewertet und daher auch geringer entlohnt werden. So werden traditionell Tätigkeiten, die Körperkraft erfordern, besser entlohnt, als solche, die psychische Anstrengung erfordern. Arbeitsbewertungssysteme müssten daher auf ihr Diskriminierungspotential überprüft werden.
Das Gleichbehandlungsgesetz bietet im  Einzelfall eine Rechtsgrundlage, um gegen Entgeltdiskriminierung vorzugehen. Viele Frauen scheuen sich jedoch den Rechtsweg zu verfolgen.
Den ArbeitgeberInnen fehlt vielfach das Unrechtbewusstsein, sie setzen damit traditionelle strukturelle Ungleichbehandlung fort.
Welche Maßnahmen vor allem auch auf betrieblicher Ebene ergriffen werden können, um die oben beschriebenen Faktoren, die zur ungleichen Entlohnung von Frauen und Männern beitragen, positiv zu beeinflussen und eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen zu erreichen, ist Gegenstand eines Referates, das die Gleichbehandlungsanwältin halten wird. 
Darin sollen neben den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten weitere Wege zur Erkennung und Beseitigung von Diskriminierung beschrieben werden, die nicht nur der einzelnen Betroffenen offenstehen, sondern vor allem auch der gewählten ArbeitnehmerInnenvertretung.
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